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;. Gemeinde Bad Grund (Harz)

Der Burgermeister

Bad Grund (Harz), den 10. August 2022

Bekanntmachung

6. Anderung des Bebauungsplanes BG Nr. 13 , Hilfe Gottes“ der Gemeinde Bad Grund
(Harz)

Bekanntmachung gem. § 10 Abs. 3 BauGB

Der Rat der Gemeinde Bad Grund (Harz) hat in seiner Sitzung am 14. Oktober 2021 die 6.
Anderung des Bebauungsplans BG Nr. 13 ,Hilfe Gottes gem. § 10 Abs. 1 des Baugesetzbu-
ches (BauGB) als Satzung und gleichzeitig die zugehdrige Begrundung beschlossen. Dieser
Beschluss wird hiermit gem. § 10 Abs. 3 BauGB bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntma-
chung tritt die 6. Anderung des Bebauungsplans BG Nr. 13 ,Hilfe Gottes in Kraft.

Der Geltungsbereich dieser 6. Anderung ist nachstehend ersichtlich:

a—d [4 /4

Amtliche Karte 1:5000 (AK5)
MafBstab 1:5000

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersichsischen | /|

Vermessungs- und Katasterverwaltung,

© 2019 'ﬁé} LGLN

L 10r Geoir ) und Lar
Regionaidirektion Hamein-Hannover

>

A 7N AN L o - e o
P N <
é\) Q Q o 7/ i
i A. L2 A- TolmnA A’ enerhayser
AQ A2 ; AQ > 6‘
7
] Geltungsbereich A [\
der 6. Anderung
/ AQ
Gﬂtoldnvﬁo;_g

AMTSBLATT FUR DEN LANDKREIS GOTTINGEN 01.09.2022 Nr. 46

Seite 746



Seite 2

Die 6. Anderung des Bebauungsplans BG Nr. 13  Hilfe Gottes“ wurde im vereinfachten
Verfahren nach § 13 BauGB durchgefiihrt. Deshalb wurde gemaf § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB
von einer Umweltprufung nach § 2 Abs 4 BauGB, von einem Umweltbericht nach § 2 a
BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche umweltbezogenen
Informationen verfligbar sind sowie von einer zusammenfassenden Erklarung nach § 10
Abs. 4 BauGB abgesehen. § 4 ¢ BauGB (Uberwachung der erheblichen
Umweltauswirkungen) ist nicht anzuwenden.

Die 6. Anderung des Bebauungsplans BG Nr. 13 ,Hilfe Gottes* einschlieRlich der Begrin-
dung wird ab sofort im Rathaus der Gemeinde Bad Grund (Harz), Fachbereich 3 — Bau- und
Ordnungsverwaltung, An der Muhlenwiese 1, 37539 Bad Grund (Harz), zu jedermanns Ein-
sicht bereit gehalten und kann dort wahrend der Besuchszeiten (montags bis freitags 9:00
Uhr bis 12:00 Uhr, montags 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, donnerstags 14:00 Uhr bis 16:30 Uhr)
von jedermann eingesehen werden. Es wird auf Verlangen (iber den Inhalt Auskunft erteilt.

Es wird gemaR § 215 Abs. 2 BauGB darauf hingewiesen, dass eine nach § 214 Abs. 1 Nr. 1
bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschrif-
ten, eine unter Berucksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vor-
schriften Uber das Verhaltnis des Bebauungsplans und des Flachennutzungsplans, eine
nach in § 214 Abs. 2 a BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens-
und Formvorschriften und Mangel und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mangel
des Abwagungsvorganges unbeachtlich sind, wenn diese Verletzungen oder Mangel nicht
innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der 6. Anderung des Bebauungsplans BG Nr.
13 ,Hilfe Gottes” schriftlich gegenlber der Gemeinde Bad Grund (Harz) geltend gemacht
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begrinden soll, ist darzulegen.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie § 44 Abs. 4 BauGB Uber die Ent-
schadigung von durch die 6. Anderung des Bebauungsplans BG Nr. 13  Hilfe Gottes* eintre-
tenden Vermdgensnachteilen sowie Uber die Falligkeit und das Erldschen entsprechender
Entschadigungsanspriiche wird hingewiesen. Der Entschadigungsberechtigte kann eine Ent-
schadigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermégensnach-
teile eingetreten sind. Er kann die Falligkeit des Anspruchs dadurch herbeifuhren, dass er die
Leistung der Entschadigung schriftlich bei dem Entschadigungspflichtigen beantragt. Ein
Entschadigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Ka-
lenderjahres, in dem die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermdgensnachteile ein-
getreten sind, die Falligkeit des Anspruches herbeigefihrt wird.

Im Auftrag

gez. F. Langner
Fred Langner
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Gemeinde Bad Grund (Harz)

| > Der Burgermeister

Bad Grund (Harz), den 9. August 2022

Bekanntmachung

2. Anderung des Bebauungsplans Wi Nr. 15 , Interkommunaler Gewerbepark Wind-
hausen* der Gemeinde Bad Grund (Harz)

Bekanntmachung gem. § 10 Abs. 3 BauGB

Der Rat der Gemeinde Bad Grund (Harz) hat in seiner Sitzung am 16. Dezember 2021 die 2.
Anderung des Bebauungsplans Wi Nr. 15 ,Interkommunaler Gewerbepark Windhausen®
gem. § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) als Satzung und gleichzeitig die zugehori-
ge Begrindung beschlossen. Dieser Beschluss wird hiermit gem. § 10 Abs. 3 BauGB be-
kannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt die 2. Anderung des Bebauungsplans Wi Nr.
15 ,Interkommunaler Gewerbepark Windhausen® in Kraft.

Der Geltungsbereich dieser 2. Anderung ist nachstehend ersichtlich:
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Die 2. Anderung des Bebauungsplans Wi Nr. 15 ,Interkommunaler Gewerbepark Windhau-
sen“ wurde im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB durchgefiihrt. Deshalb wurde
gemalR § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB von einer Umweltprifung nach § 2 Abs 4 BauGB, von
einem Umweltbericht nach § 2 a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB,
welche  umweltbezogenen  Informationen  verfiighar sind sowie von  einer
zusammenfassenden Erkldrung nach § 10 Abs. 4 BauGB abgesehen. § 4 ¢ BauGB
(Uberwachung der erheblichen Umweltauswirkungen) ist nicht anzuwenden.

Die 2. Anderung des Bebauungsplans Wi Nr. 15 ,Interkommunaler Gewerbepark Windhau-
sen” einschlieRlich der Begriindung wird ab sofort im Rathaus der Gemeinde Bad Grund
(Harz), Fachbereich 3 — Bau- und Ordnungsverwaltung, An der Muhlenwiese 1, 37539 Bad
Grund (Harz), zu jedermanns Einsicht bereit gehalten und kann dort wahrend der Besuchs-
zeiten (montags bis freitags 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr, montags 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, don-
nerstags 14:00 Uhr bis 16:30 Uhr) von jedermann eingesehen werden und es wird auf Ver-
langen (iber den Inhalt Auskunft erteilt.

Es wird gemaR § 215 Abs. 2 BauGB darauf hingewiesen, dass eine nach § 214 Abs. 1 Nr. 1
bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschrif-
ten, eine unter Berlcksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vor-
schriften Uber das Verhaltnis des Bebauungsplans und des Flachennutzungsplans, eine
nach in § 214 Abs. 2 a BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens-
und Formvorschriften und Mangel und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mangel
des Abwagungsvorgangs unbeachtlich sind, wenn diese Verletzungen oder Mangel nicht
innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der 2. Anderung des Bebauungsplans Wi Nr.
15 ,Interkommunaler Gewerbepark Windhausen® schriftlich gegeniiber der Gemeinde Bad
Grund (Harz), An der Mihlenwiese 1, 37539 Bad Grund (Harz), geltend gemacht worden
sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begriinden soll, ist darzulegen.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie § 44 Abs. 4 BauGB (iber die Ent-
schadigung von durch die 2. Anderung des Bebauungsplans Wi Nr. 15 ,Interkommunaler
Gewerbepark Windhausen® eintretenden Vermogensnachteilen sowie Uber die Falligkeit und
das Erloschen entsprechender Entschadigungsanspriiche wird hingewiesen. Der Entschadi-
gungsberechtigte kann eine Entschadigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB
bezeichneten Vermogensnachteile eingetreten sind. Er kann die Falligkeit des Anspruchs
dadurch herbeiflihren, dass er die Leistung der Entschadigung schriftlich bei dem Entschadi-
gungspflichtigen beantragt. Ein Entschadigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von
drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeich-
neten Vermdégensnachteile eingetreten sind, die Falligkeit des Anspruches herbeigeflhrt
wird.

Im Auftrag

gez. F. Langner
Fred Langner
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Stadt Duderstadt

D U D E RSTA DT Der Burgermeister

STADT VOLLER BEWEGUNG

— BEKANNTMACHUNG

Rechtsverbindlichkeit einer Bebauungsplananderung

Sehr geehrte Birgerinnen und Burger,

der Rat der Stadt Duderstadt hat in seiner &ffentlichen Sitzung am 05.07.2021 die 4. Ande-
rung des Bebauungsplanes Nr. 11 ,Musikantenweg®, OT Gerblingerode geman § 10 Bauge-
setzbuch (BauGB) als Satzung beschlossen. Das Planverfahren wurde nach § 13a BauGB
(beschleunigtes Verfahren) durchgefihrt.

Der rdumliche Geltungsbereich der Bebauungsplanédnderung geht aus der nachfolgenden
Planskizze hervor.

Die Bebauungsplandnderung einschlieflich der Begrindung kann im Stadthaus, Worbiser
StralBe 9, 37115 Duderstadt, Fachbereich Stadtentwicklung, 3. Obergeschoss, Zimmer 41,
wahrend der Dienststunden eingesehen werden. Auf Verlangen wird Auskunft tiber den Inhalt
der Bebauungsplananderung gegeben.

Mit der Bekanntmachung im Amtsblatt fur den Landkreis Géttingen wird die Bebauungsplanan-
derung rechtsverbindlich.

GemaR § 215 Abs. 2 BauGB wird auf Folgendes hingewiesen:
Unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeich-
neten Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berlicksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschrif-
ten Uber das Verhéltnis des Bebauungsplans und des Flachennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Méangel des Abwéagungsvorganges,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegentiber der
Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begrindenden Sachverhalts geltend gemacht
worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich
sind.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie des Absatzes 4 BauGB Uber die
Geltendmachung etwaiger Entschadigungsanspriiche und tber das Eriéschen von Entschadi-
gungsansprichen wird hingewiesen. Bei Inkraftsetzung des Flachennutzungsplans oder der
Satzung ist auf die Voraussetzungen fiir die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften
sowie auf die Rechtsfolgen hinzuweisen.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie gelten beziiglich der 6ffentlichen Sprechzeiten der
Verwaltung zur Einsichtnahme in die Unterlagen folgende Einschrankungen:

Um den notwendigen Abstand zwischen Personen wahren zu kénnen, mlssen interessierte
Birger vorab unter 05527 / 841 - 141 oder 05527 / 841 - 140 einen Termin vereinbaren.

Mit freundlichen GriiRen
lhr

gez. Thorsten Feike

Thorsten Feike
Biirgermeister
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Gemeinde Gleichen

Bekanntmachung liber die Einsichtnahmefrist in das Wahlerverzeichnis
und die Erteilung von Wahlscheinen
fir die Wahl zum Niedersachsischen Landtag
am 09. Oktober 2022
gemaR § 14 der Niedersachsischen Landeswahlordnung (NLWO)

1. Das Wahlerverzeichnis zur Landtagswahl fir die Wahlbezirke der Gemeinde Gleichen kann
an Werktagen in der Zeit vom 19.09. bis 23.09.2022 wihrend der regularen Offnungszei-
ten im Rathaus der Gemeinde Gleichen, Reinhausen, Waldstrale 7, Zimmer 113 und 316,
eingesehen werden. In Ausnahmefallen kann die Einsicht, nach telefonischer Absprache
unter 05592/501-12 oder -14, auch auRerhalb der regularen Offnungszeiten erfolgen. Das
Wahlerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geflhrt. Die Einsichtnahme ist durch
ein Datensichtgerat moglich. Wahlberechtigte Personen haben das Recht, die Richtigkeit
und Vollstandigkeit ihrer im Wahlerverzeichnis eingetragenen personenbezogenen Daten
in dem genannten Zeitraum zu Uberprufen.

2. Antrage auf Berichtigung eines Wahlerverzeichnisses kdnnen bis zum Ablauf der Ein-
sichtnahmefrist, spatestens am 23.09.2022 bis 12.00 Uhr, bei der Gemeinde Gleichen,
Reinhausen, Waldstrafle 7m 37130 Gleichen, schriftlich gestellt oder durch Erklarung zur
Niederschrift gegeben werden. Sofern die behaupteten Tatsachen nicht offenkundig sind,
hat die Antragstellerin/der Antragsteller die erforderlichen Beweismittel beizubringen.

3. Wahlberechtigte, die in die Wahlerverzeichnisse eingetragen sind, erhalten bis spatestens
zum 18.09.2022 eine Wahlbenachrichtigung. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten
hat, aber glaubt wahlberechtigt zu sein, muss das Wahlerverzeichnis einsehen und ggf.
einen Antrag auf Berichtigung des Wahlerverzeichnisses stellen, wenn sie/er nicht Gefahr
laufen will, dass sie/er ihr/sein Wahlrecht nicht austiben kann.

Wahlen kann nur, wer in das Wahlerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.

4. Einen Wahlschein erhilt auf Antrag
4.1 eine in die Wahlerverzeichnisse eingetragene wahlberechtigte Person, die in das
Wabhlerverzeichnis eingetragen ist.
4.2 eine nicht in die Wahlerverzeichnisse eingetragene wahlberechtigte Person, wenn
a) sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist fiir die Berichtigung
des Wahlerverzeichnisses versdumt hat,
b) ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist entstanden
ist,
c) ihr Wahlrecht im Berichtigungsverfahren von der Kreiswahlleitung festgestellt wor-
den und die Feststellung erst nach Abschluss des Wahlerverzeichnisses zur Kennt-
nis der Gemeinde gelangt ist.

Wahlscheine konnen bis zum 07.10.2022, 13.00 Uhr, schriftlich oder miindlich bei
der Gemeinde Gleichen, Reinhausen, WaldstraBe 7, 37130 Gleichen, beantragt wer-
den.

Gemal § 21 Abs. 1 Satz 2 der NLWO gilt, dass der Schriftform auch durch Telegramm,
Fernschreiben, Telefax, E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare Ubermittlung in
elektronischer Form Genlige getan ist. Telefonische oder mit SMS-Kurznachrichten ver-
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sendete Antrage sind nicht zulassig. Die beantragende Person muss Familiennamen, Vor-
namen, Geburtsdatum und ihre Wohnanschrift (Stral’e, Hausnummer, Postleitzahl, Ort)
angeben.

In den Fallen der Nr. 4.2 Buchstabe a) bis ¢) konnen Wahlscheine noch bis zum Wabhltag,
15.00 Uhr, beantragt werden. Gleiches gilt, wenn die wahlberechtigte Person schriftlich
erklart, wegen einer plétzlichen Erkrankung den Wahlraum nicht oder nur unter nicht zu-
mutbaren Schwierigkeiten aufsuchen zu kdnnen. Wer den Antrag fur eine andere Person
stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass sie oder er dazu
berechtigt ist. Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt. Versichert eine wahlbe-
rechtigte Person glaubhaft, dass ihr der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, so
kann ihr bis zum Tag vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

5.  Wahlberechtigte mit Wahlschein kénnen an der Wahl durch Stimmabgabe im Wahlraum
in einem beliebigen Wahlbezirk des zustandigen Wahlkreises oder durch Briefwahl teil-
nehmen. Bei der Briefwahl hat die wahlende Person der Kreiswahlleitung des Wahlkrei-
ses, in dem der Wahischein ausgestellt worden ist,

1. inren Wahlschein,
2. in einem besonderen verschlossenen Umschlag ihren Stimmzettel so
rechtzeitig zu (ibersenden, dass der Wahlbrief spatestens am Wahltag bis
18.00 Uhr eingeht.
Der Wahlbrief kann auch in der Dienststelle der Kreiswahlleitung (in Gottingen) abgege-
ben werden.

Achtung!!!

An eine andere als die wahlberechtigte Person diirfen die Wahlscheine und die Briefwahlun-
terlagen nur ausgehandigt werden, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme durch Vorlage
einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmachtigte Person nicht mehr
als vier Wahlberechtigte vertritt. Nahere Hinweise dariiber, wie die zu wahlende Person die
Briefwahl auszuliben hat, sind auf dem Wabhlschein angegeben.

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland von der Deutschen Post AG
unentgeltlich beférdert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgege-
ben werden.

gez. Otter
Blrgermeister
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Stadt Herzberg am Harz den 29.08.2022

Sitzung des Betriebsausschusses

Am Dienstag, den 06.09.2022, findet um 16:15 Uhr, im Sitzungsraum des
Rathauses, Marktplatz 30, Herzberg am Harz, eine 6ffentliche Sitzung statt.

Es werden folgende Tagesordnungspunkte behandelt:

1.  Eroffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemafien Ladung und der
Beschlussfahigkeit ‘

2. Feststellung der Tagesordnung

3. Genehmigung der Niederschrift Uber die offentliche Sitzung des Betriebsausschusses
(Nr. 02) vom 19.05.2022

4. Bericht zur Niederschrift

5. Mitteilungen der Verwaltung
5.1 Zwischenberichte Stadtische Betriebe 1. Halbjahr 2022

6. Betriebsabrechnung 2019 bis 2021 fiir den Eigenbetrieb Stadtentwasserung der Stadt
Herzberg am Harz und Kalkulation der Abwassergebihren fiir die Jahre 2023 und 2025

7.  Wirtschaftsplane 2023 und 2024 flr die Stadt. Betriebe der Stadt Herzberg am Harz
8. Anregungen und Anfragen
(Anfragen sollen gemaR § 16 der Geschaftsordnung 3 Werktage vor der Sitzung
schriftlich beim Blrgermeister eingereicht sein.)
9. Einwohnerfragestunde

(Dauert die Sitzung langer als eine Stunde, wird sie nach ca. einer Stunde zwischen
zwei Tagesordnungspunkten flir eine zusatzliche Einwohnerfragestunde unterbrochen.)

[ v

Wejppert
Aligem. Vertreter
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Stadt Herzberg am Harz den 29.08.2022

Sitzung des Ausschusses fiir Finanzen und Abgaben

Am Mittwoch, den 07.09.2022, findet um 16:15 Uhr, im Sitzungsraum des
Rathauses, Marktplatz 30, Herzberg am Harz, eine offentliche Sitzung statt.

Es werden folgende Tagesordnungspunkte behandelt:

1.  Eréffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemafen Ladung und der
Beschlussfahigkeit '

2. Feststellung der Tagesordnung

3. Genehmigung der Niederschrift Uber die 6ffentliche Sitzung des Ausschusses fur
Finanzen und Abgaben (Nr. 02) vom 08.02.2022

4. Bericht zur Niederschrift
5. Mitteilungen der Verwaltung

6. Haushaltssatzung und Haushaltsplan fiir das Jahr 2022;
Erneute Vorlage des Haushaltssicherungskonzeptes

7. Haushaltssatzung und Haushaltsplan fir die Jahre 2023 und 2024,
Einbringung und grundsatzliche Beratung

8. Haushaltssicherungskonzept fir die Stadt Herzberg am Harz

9. Anregungen und Anfragen
(Anfragen sollen gemaR § 16 der Geschéftsordnung 3 Werktage vor der Sitzung
schriftlich beim Burgermeister eingereicht sein.)

10. Einwohnerfragestunde
(Dauert die Sitzung langer als eine Stunde, wird sie nach ca. einer Stunde zwischen
zwei Tagesordnungspunkten fur =ine 7uisitzliche Einwohnerfragestunde unterbrochen.)

Weippert
Allgem. Vertreter
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1. Nachtragshaushaltssatzung

der Stadt Osterode am Harz fiir das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 115 des Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der
Stadt Osterode am Harz in der Sitzung am 25.05.2022 folgende Nachtragshaushaltssatzung

beschlossen:

§1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

die bisherigen erhéht um vermindert um und damit der

festgesetzten Gesamtbetrag des

Gesamtbetrage Haushaltsplans

einschlieflich des
Nachtrages
festgesetzt auf
-Euro- -Euro- -Euro -Euro-
1 2 3 4 5
|[Ergebnishaushalt
ordentliche Ertrage 49.914.900 1.670.200 1.120.100 50.465.000
ordentliche Aufwendungen 49.434.700 704.200 366.100 49.772.800
auflRerordentliche Ertréage 0 0 0 0
auRerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
Finanzhaushalt
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstatigkeit 48.922.600 1.166.300 1.119.800 48.969.100
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstatigkeit 46.769.100 1.240.200 370.600 47.638.700
Einzahlungen fir
Investitionstétigkeit 3.916.000 1.805.400 250.000 5.471.400
Auszahlungen fur
Investitionstatigkeit 7.257.300 9.000 153.000 7.113.300
Einzahlungen fur
Finanzierungstatigkeit 3.418.500 0 1.699.400 1.719.100
Auszahlungen fur
Finanzierungstéatigkeit 1.118.200 0 0 1.118.200
Nachrichtlich:
Gesamtbetrag der Einzahlungen
des Finanzhaushalts 56.257.100 2.971.700 3.069.200 56.159.600
Gesamtbetrag der Auszahlungen
des Finanzhaushalts 55.144.600 1.249.200 523.600 55.870.200
§1a
§ 1 a wird nicht geandert.
§2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen fir Investitionen und Investitionsfér-

derungsmafinahmen (Krediterméachtigung) wird gegentiber der bisherigen Festsetzung in Héhe von
3.418.500 Euro um 1.699.400 Euro verringert und damit auf 1.719.100 Euro neu festgesetzt.
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§2a

§ 2 a wird nicht geandert.

§3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermachtigungen wird nicht gedndert.

§3a
§ 3 a wird nicht geandert.
§4
Der bisherige Hochstbetrag, bis zu dem Liquititatskredite beansprucht werden durfen, wird nicht
verandert.
§4a
§ 4 a wird nicht geéndert.
§5

Die Steuersatze (Hebesatze) werden nicht geandert.

§6

§ 6 wird nicht geandert.

§7

§ 7 wird nicht geandert.

Osterode am Harz, 27.05.2022

Stagt Ostergde am Harz

Burgermeigter
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2. Bekanntmachung der 1. Nachtragshaushaltssatzung fir das Haushaltsjahr 2022

Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung fur das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit 6ffentlich
bekannt gemacht.

Die nach §§ 120 Abs. 2, 119 Abs. 4, 122 Abs. 2 NKomVG sowie nach § 1 Satz 1 KomEinfVO i. V. m.
§ 120 Abs. 2 NKomVG erforderlichen Genehmigungen sind durch den Landkreis Géttingen am
18.08.2022, Az. 20.1 - erteilt worden.

Der Nachtragshaushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 02.09.2022 bis 12.09.2022

im Rathaus der Stadt Osterode am Harz, Eisensteinstralie 1, 37520 Osterode am Harz (Zimmer 3.04),
wahrend der Offnungszeiten zur Einsichtnahme 6ffentlich aus.

Osteroge am Harz, 31.08.2022

4

Jens Augat)
Burgermeister
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Bekanntmachung
der Gemeindebehorde iiber das Recht auf Einsicht
in das Wihlerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen
fiir die Landtagswahl
am 09.10.2022

1. Das Wahlerverzeichnis zu der oben genannten Wahl fir die Gemeinde -
die Wahlbezirke der Gemeinde Staufenberg
wird in der Zeit vom 19.09.2022 bis 23.09.2022
wéhrend der allgemeinen Offnungszeiten

Ort der Einsichtnahme

im Biirgerbiiro der Gemeinde Staufenberg, Hannoversche Str. 21, 34355 Staufenberg

fur Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder
Volistéandigkeit der zu seiner Person im Wahlerverzeichnis eingetragenen Daten (iberpriifen. Sofern
ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollstandigkeit der Daten von anderen im Wahlerverzeichnis
eingetragenen Personen Uberprifen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine
Unrichtigkeit oder Unvollstandigkeit des Wahlerverzeichnisses ergeben kann, Das Recht auf Uberprii-
fung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, fiir die im Melderegister ein Sperrver-
merk gemaR § 51 oder § 52 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist.

Das Wahlerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren gefiihrt. Die Einsichtnahme ist durch ein
Datensichtgerat méglich.

Wabhlen kann nur, wer in das Wéhlerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.

2, Wer das Wahlerverzeichnis fiir unrichtig oder unvollstandig halt, kann in der Zeit vom 20. Tag bis zum
16. Tag vor der Wahl, spatestens am 23.09.2022 bis 12.00 Uhr Uhr, bei der Gemeindebehdrde

{Dienststelle, Gebdude und Zimmer)

Gemeinde Staufenberg, Hannoversche Str. 21, 34355 Staufenberg, Wahlamt, Zimmer 24

Einspruch einlegen.
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklarung zur Niederschrift eingelegt werden.

3. Wahlberechtigte, die in das Wahlerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spéatestens zum
18.09.2022 eine Wahlbenachrichtigung.

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch
gegen das Wahlerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht
austiben kann.

Wahlen kann nur, wer in das Wahlerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.
4, Einen Wahlschein erhalt auf Antrag
4.1. einin das Wahlerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,

4.2.  ein nicht in das Wahlerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,

a) wenn sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist fiir die Berichtigung
des Wahlerverzeichnisses versaumt hat, oder

b) wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist entstanden
ist,

c) wenn ihr Wahlrecht im Berichtigungsverfahren von der Kreiswahlleiterin oder dem

Kreiswahlleiter festgestellt worden und die Feststellung erst nach Abschluss des Wah-
lerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeinde gelangt ist.

5. Wabhlscheine kénnen schriftlich oder miindlich bei der Wahlamt der Gemeinde Staufenberg beantragt
werden. Der Schriftform wird auch durch Telegramm, Fernschreiben, Telefax, E-Mail oder durch sons-
tige dokumentierbare Ubermittiung in elektronischer Form Geniige getan. Telefonische und mit SMS-
Kurznachrichten versendete Antrége sind unzuléssig. Die beantragende Person muss Familiennamen,
Vornamen, Geburtsdatum und ihre Wohnanschrift (StralRe, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) angeben.
Wahlberechtigte, die in das Wahlerverzeichnis eingetragen sind, kénnen Wahlscheine bis 07.10.2022,
13.00 Uhr Uhr beantragen.
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Im Falle nachweislich plétzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur unter
nicht zumutbaren Schwierigkeiten moglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr,
gestellt werden.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist,
so kann ihm bis zum Tag vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteiit werden.
Wahlberechtigte, die nicht in das Wahlerverzeichnis eingetragen sind, kbnnen aus den unter 4.2 ange-
gebenen Griinden Wahlscheine noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr beantragen. .

Wer den Antrag fiir eine anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen,
dass er dazu berechtigt ist.

Ein Wahlberechtigter mit Behinderung kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person
bedienen.

Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt.

6. Wahlberechtigte mit Wahlschein konnen durch Stimmabgabe im Wahlraum in einem beliebigen Wahi-
bezirk Ihres Wahlkreises oder durch Briefwahl wéhlen.
Bei der Briefwahl muss der Wahler den Wahlbrief mit dem Wahlschein und dem Stimmzettel so recht-
zeitig an die auf dem Wahlbriefumschlag angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spéa-
testens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen
Stelle abgegeben werden.
Holt die wahlberechtigte Person personlich den Wahischein und die Briefwahlunterlagen ab, so soll ihr
Gelegenheit gegeben werden, die Briefwahl an Ort und Stelle auszulben.
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen fiir einen anderen ist nur méglich, wenn die
Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachge-
wiesen wird und die bevollmachtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie
der Gemeindebehdrde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat
sich die bevolimachtigte Person auszuweisen.
Néahere Hinweise dartliber, wie durch Briefwahl gewéhlt wird, sind dem Wahlschein und dem ,Merkblatt

flr die Briefwahl“ zu entnehmen.
/ / Staufenberg, 62.00.2022

Die Gemeindebehérde

Bernd Grebenstein, Biirgermeister
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1. Erste Nachtragshaushaltssatzung
der Gemeinde Waake fiir das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 112 und 58 Abs. 1 Ziff. 9 des Niedersichsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt gedndert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 07.12.2021 (Nds. GVBI. S. 830), hat der Rat der Gemeinde
Waake in seiner Sitzung am 11.08.2022 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlos-

sern:
§1
Mit dem Nachtragsplan werden
dic bisherigen  erhoht  vermindert und damit der
festgesetzten um um Gesamtbetrag
Gcesamt- decs Haushaltsplans
betrage ginschlieBlich
der Nachtrige
festgesetzt auf
EUR EUR EUR EUR
Ergebnishaushalt
ordentliche Ertriage 1.315.500 16.000 0 1.331.500
ordentliche Aufwendungen 1.372.500 23.700 0 1.396.200
auBBerordentliche Ertrige 0 0 0 0
aulerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
Finanzhaushalt
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstatigkeit 1.275.400 16.000 0 1.291.400
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstitigkeit 1.294.900 23.700 0 1.318.600
Einzahlungen aus Investitionen 300.900 18.000 0 318.900
Auszahlungen fiir Investitionen 529.800 172.000 0 701.800
Einzahlungen fiir
Finanzierungstitigkeiten 0 300.000 0 300.000
Auszahlungen fiir
Finanzierungstitigkeiten 3.000 12.000 0 15.000
Nachrichtlich:
Gesamtbetrag der Einzahlungen
des Finanzhaushalts 1.576.300 334.000 0 1.910.300
Gesamtbetrag der Auszahlungen
des Finanzhaushalts 1.827.700 207.700 0 2.035.400

AMTSBLATT FUR DEN LANDKREIS GOTTINGEN 01.09.2022 Nr. 46 Seite 761




§2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen fiir Investitionen und Investitions-
forderungsmafBinahmen (Krediterméichtigung) wird auf 300.000 Euro festgesetzt.

§3

Verpflichtungserméichtigungen werden nicht veranschlagt.

§4

Der bisherige Hochstbetrag, bis zu dem Liquiditétskredite beansprucht werden diirfen,
wird nicht verandert.

§5

Die Steuersatze (Hebesatze) fiir die Realsteuern werden nicht geéndert.

§6

Die Bestimmungen hinsichtlich der iber- und auBerplanméBigen Aufwendungen und
Auszahlungen sowie der Wertgrenze nach § 4 Abs. 6 KomHKVO werden nicht verandert.

Waake, den 25.08.2022

gez. Johann-Karl Vietor
- Biirgermeister-

2. Bekanntmachung der Ersten Nachtragshaushaltssatzung

2.1 Die vorstehende Erste Nachtragshaushaltssatzung fiir das Haushaltsjahr 2022 wird
hiermit 6ffentlich bekannt gemacht.

2.2 Die nach §§ 115 Abs.1 S. 2 1.V.m. 120 Abs. 2 NKomVG erforderliche Genehmi-
gung hinsichtlich des in § 2 der 1.Nachtragshaushaltssatzung neu auf EUR 300.000
festgesetzten Gesamtbetrages vorgesehener Kreditaufnahmen fiir Investitionen und

Investitionsforderungsmafinahmen ist durch den Landkreis Gottingen am
24.08.2022 unter dem Aktenzeichen A1.07 erteilt worden.
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2.3 Der Nachtragshaushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG vom 02.09.2022 bis
zum 19.09.2022 im Gemeindebiiro, HacketalstraBe 5a, 37136 Waake zu folgenden
Offnungszeiten

Montag 10:00 bis 12:00 Uhr
Dienstag 14:00 bis 17:00 Uhr
Donnerstag  15:00 bis 18:00 Uhr

zur Einsichtnahme offentlich aus.

Waake, den 25.08.2022

gez. Johann-Karl Vietor
- Biirgermeister -
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I. Bestdtigungsvermerk des Abschlusspriifers

Die Goken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH hat den Bericht (iber die Jahres-

prufung mit folgendem uneingeschrankten Bestatigungsvermerk versehen:

Prufungsurteile:

Wir haben den Jahresabschluss der Gesellschaft fur Biokompost mbH, Liebenburg — beste-

hend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung fiir das

Geschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschlielich

der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden — geprift. Darliber hinaus ha-

ben wir den Lagebericht der Gesellschaft flr das Geschéftsjahr vom 1. Januar bis zum 31.

Dezember 2021 geprtift.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prifung gewonnenen Erkenntnisse

« entspricht der beigefugte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschrif-
ten der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersachsen i.V.m. den einschla-
gigen deutschen, fiir Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften
und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundséatze ordnungsmafiger Buchflh-
rung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermbgens- und Fi-
nanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2021 sowie seiner Ertragslage flr das
Geschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 und

¢ vermittelt der beigefiigte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit
dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des
Bundeslandes Niedersachsen i.V.m. den einschlagigen deutschen, fur Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken
der zukunftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemal § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklaren wir, dass unsere Priifung zu keinen Einwendungen

gegen die Ordnungsmaligkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts gefihrt hat.

Bremen, 28. Marz 2022 Goken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH
Wirtschaftsprifergesellschaft / Steuerberatungsgesellschaft
(Pencereci) (Tameling-Meyer)
Wirtschaftspriifer Wirtschaftspriifer

Beschluss:

1. Der Lagebericht 2021 mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2021 wird festgestellt.

2. Der Jahresiliberschuss in Hohe von 95.583,37 € ist wie folgt zu verwenden:

e 25.779,82 € werden an die Gesellschafter nach dem Verhaltnis des von lhnen im
Wirtschaftsjahr 2021 gezeichneten Stammkapitals ausgeschdittet.

e Von dem verbleibenden Rest in Héhe von 69.803,55 € werden 15.403,55 € der
Gewinnrucklage zugefuhrt.

e Der danach verbleibende Rest in Hohe von 54.400 € wird als Gewinn auf das
Wirtschaftsjahr 2022 vorgetragen.

3. Der Geschéaftsfihrerin wird gemal ihres Anstellungsvertrages der einbehaltene Lohn
(Tantieme) flr das Jahr 2021 (4.800 € brutto) ausgezahilt.

4. Der Geschéftsfilhrung wird Entlastung erteilt.

5. Dem Aufsichtsrat wird Entlastung erteilt.
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6. Als zustandiges Rechnungsprifungsamt fir das Wirtschaftsjahr 2022 wird das Rech-
nungsprifungsamt des Landkreises Goslar vorgeschlagen.

Der Jahresabschluss 2021 und der Lagebericht wird beim Landkreis Goéttingen, Herzberger
Stralle 5in 37520 Osterode, vom 02.09.2022 bis 12.09.2022 &ffentlich ausgelegt und kann im
Zimmer A2.04 wahrend der Dienstzeit eingesehen werden.

Il. Gesellschaft fiir Biokompost mbH

Kreisstraf’e 2, 38704 Liebenburg

Jahresabschluss zum 31.12.2021

Die Gesellschaft hat

. die Bilanz

. den Anhang

beim Unternehmensregister (Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH) eingereicht.
Liebenburg, den 19.08.2022

gez.

Eva-Maria Pabsch

Geschéftsfuhrerin

AMTSBLATT FUR DEN LANDKREIS GOTTINGEN 01.09.2022 Nr. 46 Seite 765




	Deckblatt
	Inhalt
	Seite 2

	B. Veröffentlichungen der Gemeinden
	Gemeinde Bad Grund (Harz)
	B-Plan BG Nr. 13 "Gottes Hilfe", 6. Änderung  (Gemeinde Bad Grund (Harz) vom 01.09.2022)
	Seite 2

	B-Plan Wi Nr. 15 "Interkommunaler Gewerbepark Windhausen", 2. Änderung  (Gemeinde Bad Grund (Harz) vom 01.09.2022)
	Seite 2


	Stadt Duderstadt
	B-Plan Nr. 11 "Musikantenweg" , OT Gerblingerode, 4. Änderung (Stadt Duderstadt vom 01.09.2022)
	Seite 2


	Gemeinde€€Gleichen
	Bekanntmachung über die Einsichtnahmefrist in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum Niedersächsischen Landtag am 09.10.2022 gemäß § 14 der Niedersächsischen Landeswahlordnung (NLWO)  (Gemeinde  Gleichen vom 01.09.2022)
	Seite 2


	Stadt Herzberg am Harz
	Sitzung des Betriebsausschusses am 06.09.2022 (Stadt Herzberg am Harz vom 01.09.2022)
	Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Abgaben am 07.09.2022 (Stadt Herzberg am Harz vom 01.09.2022)

	Stadt€€Osterode am Harz
	1. Nachtragshaushaltssatzung und Bekanntmachung der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 (Stadt  Osterode am Harz vom 01.09.2022)
	Seite 2
	Seite 3


	Gemeinde Staufenberg
	Bekanntmachung der Gemeindebehörde über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für die Landtagswahl am 09.10.2022 (Gemeinde Staufenberg vom 01.09.2022)
	Seite 2


	Gemeinde Waake
	1. Nachtragshaushaltssatzung und Bekanntmachung der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 (Gemeinde Waake vom 01.09.2022)
	Seite 2
	Seite 3



	C. Veröffentlichungen sonstiger Stellen
	Gesellschaft für Biokompost
	Jahresabschluss 2021 (Gesellschaft für Biokompost  vom 01.09.2022)
	Seite 2




